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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1960

Norm

ABGB §936 IV

ABGB §988

ABGB §1447 Jc

Rechtssatz

Der Schuldner bleibt nicht stets zur Bewirkung der geschuldeten Leistung verp ichtet, wenn der Gegenstand der ihm

gebührenden Gegenleistung entwertet worden ist. Dieser Umstand kann bei Dauerschuldverhältnissen einen

wichtigen Grund zur vorzeitigen Au ösung ex nunc bilden; wenn aber die Parteien das Verhältnis fortsetzen wollen, ist

an Stelle der vertragsmäßigen eine angemessene Gegenleistung festzusetzen (angemessener Schnittlohn für Holz;

seinerzeit vereinbarte Goldklausel ist unwirksam).
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